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I.
An die
Kirchengemeinden, Rechnungsämter,
Kirchengemeindeämter
im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden
Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte
Beuggen e.V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e.V., Schönbornstr. 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Hause
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Blumenstraße 1-7
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„Zusatzversicherung“ von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die wegen Teilzeitbeschäftigung bis zum 31.03.1991 nicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung versichert werden konnten

Sehr geehrte Damen und Herren,

bis zum 31.03.1991 konnten teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die mit weniger als 18 Wochenstunden und vor dem 01.01.1989 mit weniger als der Hälfte der allgemeinen regelmäßi​gen Arbeitszeit beschäftigt waren, nicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen​versorgung versichert werden.
Das Bundesarbeitsgericht – BAG – hat mehrfach entschieden, daß der Ausschluß von Mitarbeite​rin​nen/Mitarbeitern aus der Zusatzversicherung allein wegen einer Teilzeitbeschäftigung in Fällen, in denen die Teilzeitbeschäftigung zur Sozialversicherungspflicht (Kranken- und Rentenversiche​rungspflicht) geführt hat, einen Verstoß gegen den auch im Arbeitsrecht zu beachtenden Gleich​heitsgrundsatz des Art. 3 (1) GG mit der Rechtsfolge darstellt, daß vom Arbeitgeber insoweit, als für diese Zeit eine „Nachversicherung“ bei der zuständigen Zusatzversorgungskasse nicht mög​lich ist, Ausgleichsleistungen in Höhe des Betrages zu gewähren sind, der der ehemaligen Mitarbei​terin/dem ehemaligen Mitarbeiter dadurch an Versicherungsrentenleistungen entgeht, daß die Zusatzversicherung nicht durchgeführt wurde.

Wegen des hohen Anteils von teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern bei den Arbeitge​bern der verfaßten Kirchen kommt der Grundsatzentscheidung des BAG im kirchlichen Bereich besondere Bedeutung zu.

Die eigens beim Kirchenamt der EKD hierfür gebildete Arbeitsgruppe hat die anliegenden von der Arbeitsrechtsreferentenkonferenz am 01.12.1994 beschlossenen Empfehlungen erarbeitet.

In Ergänzung hierzu geben wir noch folgende Hinweise:

Zu Ziffer 1:
Die VBL hat auf entsprechende Anfrage in Form eines Zwischenbescheides mitgeteilt, dass noch nicht entschieden wurde, ob und ggf. inwieweit und unter welchen Bedingungen für diesen Perso​nenkreis eine Nachentrichtung von Umlagen/Beiträgen erfolgen kann.
Die KZVK hat sich zu dieser Anfrage noch nicht geäußert.

Die VBL hat vereinzelt für Beteiligte bereits sog. Fiktivberechnungen durchgeführt und den Betrag ermittelt, der der ehemaligen Mitarbeiterin/dem ehemaligen Mitarbeiter dadurch an Rentenleistun​gen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung entgeht, dass infolge der Teilzeit​beschäftigung die Zusatzversicherung nicht durchgeführt wurde. Verwaltungsgebühren wurden hierfür von der Anstalt nicht erhoben.

Auch die KZVK hat sich ebenfalls bereit erklärt, für ehemalige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter von Rechtsträgern, die Mitglied der Kasse sind, solche „Fiktivberechnungen“ durchzuführen.

Zu Ziffer 2:
Die Ausgleichsleistungen für die entgehenden Rentenleistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung sollten nur auf Antrag und nicht von Amts wegen gewährt werden. Deshalb kommt der Information der Anspruchsberechtigten besondere Bedeutung zu. Soweit die Personalfälle von den Verwaltungsämtern (Rechnungsämtern/Kirchengemeindeämtern) abgewi​ckelt wurden, können diese die Unterrichtung der betreffenden ehemaligen Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter übernehmen.

Ansprüche aus Ausgleichsleistungen haben nur die ehemaligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die trotz Bestehens von Sozialversicherungspflicht (Kranken- und Rentenversicherungspflicht) in der Beschäftigung zu den kirchlichen Rechtsträgern wegen Unterschreitens der geforderten Mindestar​beitszeit nach den tariflichen Bestimmungen nicht in der zusätzlichen Alters- und Hinter​bliebenenversorgung versichert werden konnten. Ein Anspruch kann auch nur dann erlangt worden sein, wenn für den Fall, dass Versicherungspflicht bestanden hätte, sich eine Umlagen​zeit von 60 Kalendermonaten ergeben hätte, wobei Beschäftigungszeiten, die nicht beim selben kirchlichen Rechtsträger verbracht wurden, zusammenzurechnen wären.

Soweit ehemalige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die eine Versicherungsrentenleistung/Versor-
gungsrentenleistung von einer Zusatzversorgungskasse erhalten, früher eine die Sozialversiche​rungspflicht begründende Teilzeitbeschäftigung bei einem kirchlichen Rechtsträger ausgeübt ha​ben und in dieser nur wegen Nichterreichens der geforderten Mindestarbeitszeit nicht in der zusätz​lichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung versichert werden konnte, kann sich ein Ausgleichsanspruch dadurch ergeben, dass durch die Berücksichtigung solcher Zeiten – auch wenn diese weniger als 60 Monate betragen, sich die Rentenleistungen erhöhen würden.

Ein für die Unterrichtung von anspruchsberechtigten ehemaligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter geeig​netes Musterschreiben ist als Anlage beigefügt.

Über Anträge von noch im Dienst befindlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, für Zeiten der Aus​übung einer die Sozialversicherung begründenden Teilzeitbeschäftigung bei einem kirchlichen Rechtsträger vor dem 01.04.1991, für die eine Anmeldung in der Versicherung zu der zusätzli​chen Alters- und Hinterbliebenenversicherung aufgrund der maßgebenden tariflichen Bestimmun​gen nicht erfolgen konnte, Umlagen zu der zuständigen Zusatzversorgungskasse nachzuentrich​ten, kann erst entschieden werden, wenn sich die Zusatzversorgungskassen abschließend dazu ge​äußert haben, ob eine Nachentrichtung von Umlagen insoweit in Betracht kommen kann.
Zu Ziffer 7:
Die KZVK wurde mit Wirkung vom 01.01.1968 errichtet. Kirchliche Rechtsträger, die Mitglied der KZVK sind, können deshalb zur Zahlung von Ausgleichsleistungen nur insoweit verpflichtet sein, als diese sich auf Zeiträume ab dem 01.01.1968 erstrecken. Soweit kirchliche Einrichtungen Betei​ligte der VBL oder ZVK sind, wurde die Beteiligungsvereinbarung in aller Regel vor dem 1.1.1968 abgeschlossen und können Ausgleichsansprüche auch für Zeiten davor – jedoch nicht für Zeiträume vor dem Wirksamwerden der Beteiligungsvereinbarung – entstanden sein.

Allgemein:
Es wird gebeten, die eingehenden Anträge auf Gewährung von Ausgleichsleistungen uns zur „Vorprüfung“ und zur Beratung im Einzelfall zu übersenden.

Die den ehemaligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zustehenden Ausgleichsleistungen sind vom jeweiligen früheren Arbeitgeber zu finanzieren. Dies gilt auch für den Kostenaufwand, der für den Fall entsteht, dass die Zusatzversorgungskassen einer Nachentrichtung von Umlagen für Zeiten der Teilzeitbeschäftigung vor dem 01.04.1991 zustimmen. Zentrale Mittel stehen hierfür nicht zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)

Anlage:
1 Merkblatt (Empfehlungen der Arbeitsrechtsreferentenkonferenz)
1 Musterschreiben

II.
Vor Abgang an das Finanzreferat – die Herren 7 Ha und 7 Rü – im Hause

zur Kenntnis im Blick auf die finanziellen Auswirkungen für die kirchlichen Rechtsträger.


III.
Fertige Musterschreiben nach Diktat.


IV.
Fertige bitte von dem gesamten Beschl. Durchschrift für die Unterlagen 6 Ze.


V.
Nach Abgang an die Herren 2 Ja / 7 Li / 6 Ro / 6 Wg
zur Kenntnis.

VI.
Z.d.A.

Im Auftrag




(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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